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Am 2.10.2014 entschied der Landrat des Kantons Baselland über zwei Parlamentarische 
Initiativen. Einerseits wurde die Kompetenz zur Einführung des Lehrplans 21 dem 
Bildungsrat entzogen und dem Landrat übertragen und andererseits wurde die Initiative 
„Verzicht auf Sammelfächer“ überwiesen. 

Zahlreiche Lehrpersonen sind dem Lehrplan 21 gegenüber kritisch eingestellt. Zu viele 
Probleme sind noch ungelöst. Während die Situation im Kanton Baselland nun dazu führt, 
dass die Diskussion öffentlich wird und sich die Einführung des Lehrplans verzögert, hält 
Basel-Stadt an einer sehr ambitionierten Einführung auf Sommer 2015 fest. 

1. Was bedeutete diese veränderte Ausgangslage in Baselland für die Schulsituation in 
Basel-Stadt? 

2. Welche Folgen hat es für die Volksschule im Kanton Basel-Stadt, wenn der Lehrplan 
21 im Kanton Baselland gar nicht bzw. erst mit grosser Verspätung eingeführt wird? 

3. Hält Basel-Stadt an der Einführung des Lehrplans 21 im Sommer 2015 fest, auch wenn 
die anderen Kantone die Einführung viel später planen? 

4. Wenn der Kanton Basel-Stadt am Lehrplan in dieser Form festhält, dann brauchen die 
Lehrpersonen dringend Weiterbildungsmöglichkeiten. Werden diese vor der Einführung 
im Sommer 2015 durchgeführt? 

5. Wie gestaltet, resp. verändert sich die Ausbildung der Lehrpersonen an der PH FHNW, 
wenn die Differenzen bezüglich der Einführung des Lehrplans in den Kantonen des 
Bildungsraums Nordwestschweiz derart gross sind? 

6. Ist eine angepasst auf unsern Kanton zugeschnittene Ausbildung gewährleistet? 

7. Auch sind in Bezug auf den Lehrplan 21 noch viele Fragen offen: Wie werden die 
Kompetenzen beurteilt und benotet? Sind die kompetenzorientierten Lehrmittel 
vorhanden? Wie sieht es mit den formulierten Grundanforderungen für berufliche 
Ausbildungen aus? Wie löst man das Problem, dass die Kompetenzen für den 
3. Zyklus (Sekundarstufe) nicht entsprechend den Niveaus dieser Stufe (allgemein, 
erweitert, progymnasial) formuliert sind? 
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